
Fachdienst Kinder Jugend und Familie der Stadt Ibbenbüren, Jugendhilfe im 

Strafverfahren(Jugendgerichtshilfe): 

Gemäß der Datenschutzgrundverordnung informieren wir Sie nach Artikel 13 und 14 DSGVO zu 

der Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person, bei Dritten und aus 

öffentlich zugänglichen Quellen im Zusammenhang mit den Aufgaben der Jugendhilfe im 

Strafverfahren (Jugendgerichtshilfe)  

 

Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen 

Stadt Ibbenbüren  
Der Bürgermeister  
Fachdienst Schulen, Sport und Bäder  
Alte Münsterstr. 16  
49477 Ibbenbüren 

Kontaktdaten des/der 
Datenschutzbeauftragten 

Den Datenschutzbeauftragten der Stadt Ibbenbüren 
erreichen Sie per E-Mail unter 
datenschutz@ibbenbueren.de. 

Wir weisen Sie gerne darauf hin, dass wir gemäß Art. 
37 Abs. 3 einen gemeinsamen behördlichen 
Datenschutzbeauftragten für Kommunen bestellt haben, 
welcher mehrere Kommunen betreut:  

Zweckverband KAAW – Kommunale ADV-
Anwendergemeinschaft West 
Herr Mario Könning 
Arbeitsplatz im Rathaus Borken 
Im Piepershagen 17 
46325 Borken 

Telefon: 02861 939 409 

Zweck(e) der Datenverarbeitung  Beratung der Kinder, Jugendlichen und deren 
Sorgeberechtigten bzw. der von ihnen benannten 
Vertrauenspersonen 

 Beratung von Heranwachsenden und ggf. die von 
ihnen benannten Vertrauenspersonen  

 Ggf. Austausch mit Anwälten / Kommunikation mit 
anderen Verfahrensbeteiligten  

 Auswahl einer geeigneten und angemessenen 
pädagogischen Maßnahme  

 Erstellung eines Jugendgerichtshilfeberichtes für 
Staatsanwaltschaft und Jugendgericht  

 Mitwirkung/Teilnahme an Gerichtsverhandlungen  

 Koordination und Vernetzung von an der 
pädagogischen Maßnahme zu beteiligenden Personen  

 Installierung und Begleitung hinsichtlich der Auflagen 
und Weisungen, Berichterstattung an das Gericht 

Rechtsgrundlage(n) der 
Datenverarbeitung 

Art. 6 Abs. 1 lit. a) und e) DS-GVO §§ 52, 61 ff SGB 
VIII, §§ 67a ff SGB X, § 38 JGG 
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Empfänger/innen bzw. 
Kategorien von 
Empfängern/innen der Daten 

Intern: Personen des Fachbereiches, ggf. der 
Wirtschaftlichen Jugendhilfe, der Finanzbuchhaltung 
und Rechtsabteilung sowie andere an der 
Hilfegewährung beteiligte Verwaltungseinheiten  
Extern: Kind / Jugendliche, Heranwachsende, ggf. 
Sorgeberechtigte, Gerichte, Staatsanwaltschaften, 
Schulen, Bewährungshilfe, ggf. andere Institutionen der 
Hilfegewährung, Auftragsverarbeiter (z.B. 
Datenvernichtung, IT-Dienstleister), 

Übermittlung an ein Drittland 
oder eine internationale 
Organisation 

☒ findet nicht statt ☐ findet statt nach… 

Dauer der Speicherung 5 Jahre nach Abschluss des Verfahrens, mindestens 
aber bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres; im 
Übrigen so lange, wie dies unter Beachtung der 
gesetzlichen Vorschriften zur Aufgabenerfüllung 
erforderlich ist. 

Profiling Findet nicht statt 

Etwaige Pflicht zur 
Bereitstellung der Daten, Folgen 
einer Nichtbereitstellung 

☒ ja, ergibt sich aus den vorgenannten Vorschriften 

Folge bei Nichtangabe: Die erforderlichen Daten werden 
ggf. nach § 62 Abs. 3 SGB VIII bei Dritten erhoben. Die 
anderen Beteiligten können nicht über den Sachstand 
sowie pädagogische Bedarfe informiert werden. Unter 
Umständen kann die Hilfe nicht wie erforderlich gewährt 

werden.  ☐ nein  

bei Datenverarbeitung aufgrund 
von Einwilligungen 

Es besteht ein Widerrufsrecht mit Wirkung für die 
Zukunft. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Daten-
verarbeitung wird hierdurch nicht berührt. 

Ihre Rechte Betroffenen Personen stehen folgende Rechte zu, 
sofern die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind:  

 Recht auf Auskunft über die zur eigenen Person 
verarbeiteten Daten (Art. 15)  

 Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten (Art. 16)  

 Recht auf Löschung oder Einschränkung der 
Datenverarbeitung (Art. 17 und 18)  

 Recht auf Widerspruch gegen die Datenverarbeitung 
wegen besonderer Umstände (Art. 21)  

 Recht auf Datenübertragbarkeit bei Einsatz von 
automatisierten Verfahren (Art. 20)  

 Beschwerderecht bei der zuständigen 
Aufsichtsbehörde bei Datenschutzverstößen (Art. 77) 

Zuständige Aufsichtsbehörde Landesbeauftragte für Datenschutz und 
Informationsfreiheit  
Nordrhein – Westfalen  
Kavalleriestr. 2-4,  
40213 Düsseldorf  
Tel.: 0211 38424-0,  
Fax: 0211 38424-10 E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de  
Internet: www.ldi.nrw.de 
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